
Zur Erinnerung
an Karoline Kann geb. Weil, 
Dr. Siegfried Kann und Ellen Kann geb. Kahn

Karoline Kann geb. Weil wurde am 12. Juli 1865 in Braunfels im Kreis Wetzlar 
geboren. Sie war verheiratet mit Isaak Kann, der gemeinsam mit seinem Bru-
der Baruch, genannt Berthold, in der Kaiserallee 8 in Gießen eine Spirituosen-
handlung und Likörfabrik führte. Die Firma vertrieb auch Weine, Essig, Oran-
geade, Himbeer- und Apfelsaft. Der Likör wurde an Kolonialwarengeschäfte 
und Gastwirte verkauft.
Nach dem Tod von Isaak Kann im Jahr 1923 führte der Sohn Ludwig, Jahr-
gang 1893, die Firma weiter. Sie wurde am 7. Februar 1939 gelöscht.

Nachdem Ludwig im gleichen 
Jahr mit seiner Familie nach 
Palästina ausgewandert war, 
zog Karoline Kann zu ihrem 
älteren Sohn Siegfried, Jahr-
gang 1890, nach Wiesbaden 
in die Lanzstraße 2. 
Siegfried und seine Frau Ellen 
geb. Kahn waren zum glei-
chen Zeitpunkt von Mainz 
nach Wiesbaden gezogen. 
Siegfried führte hier seit 1913 
am Kranzplatz 1 seine Zahn-
arztpraxis. Ein Kollege bestä-
tigte nach dem Krieg, dass die 
Praxis auf Grund ihrer Lage 
im „vornehmen Kurviertel“ 
florierte, weil sie vor allem 
von zahlungskräftigen Kunden 
aufgesucht wurde. Außer-
dem sei sie „aufs modernste“ 
eingerichtet gewesen und 
habe einen eigenen Techniker 
beschäftigt. 

Von 1938 an musste Dr. Kann sich „Zahnbehandler“ nennen und durfte nur 
noch jüdische Patienten behandeln. Er führte die Praxis bis 1942 weiter, wie 
Zeugen berichtet haben. 
Ende 1939 oder Anfang 1940 bereiteten Karoline, Siegfried und Ellen Kann 
ihre Emigration nach Palästina vor. Alle Formalitäten wurden erledigt, das Um-
zugsgut gemeinsam gepackt und das Handgepäck deklariert. Die Emigration 
gelang jedoch nicht.

Karoline Kann musste aus der 
Lanzstraße im August 1940 in 
die Mauergasse 10 ziehen, im 
Juni 1942 in die Dreiweiden-
straße 6. Von dort aus ist sie 
am 1. September 1942 nach 
Theresienstadt deportiert wor-
den und am 11. Juni 1944 im 
Alter von 79 Jahren zu Tode 
gekommen.
Auch Siegfried und Ellen Kann 
mussten noch zwei Mal umzie-

hen und wurden bereits am 10. Juni 1942 nach Lublin deportiert. Ein Todes-
datum ist nicht bekannt.
Die Praxis von Dr. Kann ist nicht weitergeführt worden.
 

Auswanderungs -
formalitäten 

Wollten Juden emigrieren 
um sich vor den Natio-
nalsozialisten in Sicher-
heit zu bringen, hatten 
sie viele Bedingungen zu 
erfüllen, bevor sie ausrei-
sen konnten.

Zunächst musste ein all-
gemeiner Antrag zur Aus-
wanderung an die Devi-
senstelle gestellt wer-
den. Steuerliche Unbe-
denklichkeitserklärungen 
des Finanzamtes und der 
Stadtkasse mussten beige-
bracht werden. Eine Ver-
mögenserklärung wurde 
verlangt, ebenso eides-
stattliche Erklärungen, 
dass keine Schulden 
bestünden, keine Außen-
stände bei der Bank und 
dass kein Auslandsdepot 
vorhanden war. Schließ-
lich hatte man detaillier-
te Umzugslisten in drei-
facher Ausfertigung und 
Reisegepäcklisten für Pas-
sagiergut und Handge-
päck mit den dazugehö-
rigen Rechnungen abzu-
liefern, die Zeitpunkt und 
Preis der Anschaffungen 
belegten.

War dieses alles erledigt, 
die diskriminierenden 
Steuern gezahlt und ein 
Land bereit, die Flücht-
linge aufzunehmen, 
konnte die Auswande-
rung gelingen. 

Karoline, Ellen und  
Dr. Siegfried Kann schaff-
ten es nicht mehr.
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